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Urteil
LAG Hamm, Artikel 119 EG-Vertrag,
LohngleichheitsRiLi 75/117 EWG,
Lohntarifvertrag für gewerbliche
Arbeitnehmer der Holzindustrie und des
Serienmäbelhandwerks Westfalen/Lippe
Unwirksamkeit einer Leichtlohngruppe

1. Das Eingruppierungsmerkmal"keine besonderen
körperlichen Belastungen" in den Lohngruppen I und11
im Lohntarifvertrag fUr gewerbliche Arbeitnehmer in
Betrieben der Holzindustrie und des Serienmöbelhand­
werks in Westfalen-Lippe besitztftauendiskriminieren­
de Wirkung, weil nach einer von den Tariftertragspar­
teien getroffenen Inhaltsbestimmung aufden erforderli­
chen Kräfteaufivand abzustellen ist und hierdurch
Männer tatsächlich begünstigtwerden. Die Lohngruppe
I und 11 des Tarifvertrages sind damit wegen Verstoßes
gegen Art. 119 EG-Vertrag und die Lohngleichheits­
richtlinie 75/117EWG nichtig und entfallen ersatzlos.

2. Erfilllt die Tätigkeit einer Mitarbeiterin die Vor­
aussetzung der besonderen Anforderungen an die kör­
perliche Belastung i.S. des Heraushebungsmerkmals der
Lohngruppe 111des Tariftertrages, so ist ihreArbeitauch
dann nach Lohngruppe IVzu vergüten, wenn die Ver­
wendung dieses Merkmals ebenfalls mittelbar diskrimi­
nierendsein könnte. SolangeArt. 119EG-Vertrag nicht
ordnungsgemäß umgesetzt ist, ist das tarifliche Bezugs­
system jedenfalls zugunsten eines Angehörigen der be­
nachteiligten Gruppe anzuwenden.
LAG Hamm, Urt. v. 11.8.1997 -16 Sa 213/96 rk-

Aus dem Sachverhalt:

Die Parteien streiten um die richtige Eingruppierung det
Klägerin.

Die 28jährige Klägerin ist seit dem 4.11.1991 bei der Beklag­
ten als Furnierzuschneiderin beschäftigt. Die Beklagte betreibt














